
   
   
 
    
 
 
Titel: Arbeits- und Gesundheitsschutz -  

 Gesundheitliche Gefahren erkennen und abstellen 

 
Veranstalter: Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei 
 in Kooperation mit der TOP Akademie GmbH,  
 Postfach 19 30, 61409 Oberursel 
 
 

Schulungszeitraum: 29. und 30. Oktober 2012 
Schulungsort:  Bildungszentrum Erkner (bei Berlin) 
  
Schulungsbeginn: Montag, 29. Oktober 2012, 09.00 Uhr 
Schulungsende: Dienstag, 30. Oktober 2012, 17.00 Uhr 
 
 
Kosten: 650,- € zzgl. MwSt.  

Modalitäten: Die Abrechnung erfolgt nach Schulungsende an die Dienststelle.  
 Freistellung und Kostentragung erfolgen auf der Grundlage von  
 § 46 Abs. 6 und § 44 Abs. 1 BPersVG. 
 
 

 

Zum Thema: 

 

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz zählt zu den wichtigsten Handlungsfeldern des Personalrats.  

Bei der Bundespolizei kommt ihm durch die dienstliche Aufgabenstellung besondere Aufmerksamkeit 
zu. Dabei geht es nicht nur um die offensichtlichen Gesundheitsgefahren bei risikoreichen Einsätzen, 
sondern ebenso um die psychischen Belastungen und Erkrankungen, die damit einhergehen können. 

Unser Seminar vermittelt die rechtlichen Grundlagen für ein verantwortungsbewusstes Handeln des 
Personalrats und gibt Hinweise für die sachkundige Umsetzung seiner Beteiligungsrechte im Rahmen 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 

 

 

Schulungsinhalte: 

 

Montag, 29. Oktober 2012, 

 

9.00 Uhr bis 12.30 Uhr: 

� Die gesetzliche Verankerung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Überblick 

� Beteiligungsrechte des Personalrats 

 

(Fortsetzung) 

 

- 1 - 

 



   
   
 
 
 
 

 

Schulungsinhalte (Fortsetzung): 

 

 

Montag, 29. Oktober 2012, 

 

13.30 Uhr bis 17.00 Uhr: 

� Arbeitsschutzgesetz 

� Entsprechende Anwendung: Arbeitssicherheitsgesetz 

 

 

Dienstag, 30. Oktober 2012, 

 

9.00 Uhr bis 12.30 Uhr: 

� Gesundheitsmanagement und Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

� Psychische Belastungen am Arbeitsplatz 

� Mobbing und Suchtgefahren erkennen 

 

 

13.30 Uhr bis 17.00 Uhr: 

� Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung 

� Eckpunkte einer Dienstvereinbarung zum Gesundheitsschutz 

� Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
 
 
 
 
 
 
Die Pausenzeiten sind wie folgt: 
 

• Kaffeepause am Vormittag: 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr  

• Mittagspause: 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr  

• Kaffeepause am Nachmittag: 15.00 Uhr bis 15.15 Uhr  
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